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Betrifft: Stellungnahmc dcs Bundesministerlums für Justiz 
zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Beamten· Kranken-· und Unfallversicherungsgesetz 
geändert wird (16. Novclle zum B-KUVG). 

Das Bundcsministerium für Justiz beehrt sich, mit Be

ziehung auf die dicsbezügliche Entschließung des National

rates 25 AUSfertigungen seiner Stellungnahme zu dem oben 

angeführten Gesetzesentwurf zu übersenden. 

11. September 1987 

Für den Bundesminister: 

F'EITZINGER 
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• REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

GZ 

43.003/17-1 8/87 Museumstraße 7 
A-1070~Wien 

Briefanschrift An das 
Bundesministerium A-1 016 Wien, Postfach 63 

für Arbeit und Soziales 

WIE N 

Telefon 
0222/9622-0· 

Fernschreiber 
13/1264 

Sachbearbeiter 

Klappe (DW) 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 
geändert wird (16. Novelle zum B-KUVG); 
Begutachtungsverfahren. 

zu Zl. 21.136/1-1/1987 

Das Bundesministerium für Justiz beehrt sich, mit Be

ziehung auf das Schreiben vom 15.7.1987 mitzuteilen, daß 

es gegen den oben angeführten Gesetzesentwurf in der Sache 

selbst keine Einwendungen erhebt. 

Zum Art. I Z. 11 des Entwurfes (§ 68a B-KUVG) wird 

jedoch zur Erwägung gestellt, im zweiten Satz vor dem Wort 

"Registrierung" die Wendung "Anmeldung und" einzufügen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden gleich

zeitig dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die RichiigkeH 
der A~ng: 

11. September 1987 

Für den Bundesminister: 

FEITZ1NGER 
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